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Zur Sprache kommt. Hıer kann diıe Vertasserin aus teilweise bısher unveröffentlichtem Material, VOT allem
aAaus Protokollen ber die Eidesleistungen der einzelnen Bischöte, interessante und spannende Einzelheiten
beibringen. Sıe chließt iıhr Buch mıiıt eiınem Kapıtel ber die Bedeutung des Treueids der Bischöfe gegenüber
dem Staat in der Gegenwart ab Dıie umtassende und solıde Behandlung des Themas verdient alle
Anerkennung. Loyu1s Carlen

Asyl Heılıgen Ort. danctuary und Kırchenasyl. Vom Rechtsanspruch Zur ethischen Verpflichtung, hg.
KLAUS BARWIG und DIETER BAUER. Osttildern: Schwabenverlag 1994 155 Kart. 28,-.

Fast gleichzeitig mıiıt dem Aufflammen eıner Diskussion ın der Offentlichkeit ber die Berechti-
gung des Kirchenasyls in unserer eıt Bıschof Dr. arl Lehmann, Innenminister Manfred Kanther a.)
erschien das 1er anzuzeigende Taschenbuch. Es bietet die Reterate einer Tagung der Diözesanakademie
Rottenburg-Stuttgart. Zu Wort kommen Männer und Frauen der Praxıs, eın Moraltheologe Volker Eid),
ein Rechtshistoriker (Peter Landayu) und wel Juristen Bertold Huber, Gerhard Robbers)

Um gleicho . Dıie Refterate der beiden Jurısten Bertold Huber, »Kirchenasyl 1Im
Spannungsverhältnis Vo  - strafrechtlicher Verfolgung und verfassungsrechtlicher Legitimation«; Gerhard
Robbers, »Strafrecht und Verfassung eim Kirchenasyl«) sınd VO  —_ gewohnter Dıfferenzierung, Präzısıon
und Zurückhaltung. Ihre Lektüre versöhnt mıiıt manchem, W as OnN: in dem Bändchen lesen 1st. Auf die
Berichte der Praktiıker (Hildegund C »Sanctuary ın Deutschland 1993, Annäherungen«, und
Hermann Uihlein, » Der Umgang mıiıt ‚Ilegalen« und VO|  — der Abschiebung bedrohten Personen. Überle-

AUuUS der Sıcht der Carıtas«) iıst 1er nıcht einzugehen.
Den hıstorischen Part hatte Peter Landayu (»Traditionen des Kırchenasyls«, 5.47-61) übernommen.

Dıieser Teıl enttäuscht, vor allem bei einem Vergleich mMiıt dem Artikel, den derselbe Autor tür die
Theologische Realenzyklopädie (Band 4, 1979, 319—-327) geschrıeben hatte. Der Schwerpunkt lıegt jetzt auf
dem römiıschen Kaiserrecht und dem miıttelalterlichen Kırchenrecht. Dabei kam manches kurz, der
1Nnweıls auf den magıschen Ursprung vieler Asylvorstellungen. So gab 65 1Im Miıttelalter neben kırchlichen
Häusern uch andere Asylstätten, Bäume der Gasthöte. Zu beachten ist zudem, dafß die kanonistische
Regulierung des Asyls durch Kaiserrecht erganzt, teilweise auch überlagert wurde, und ‚.War ın Form
VO  - bestätigenden Privilegien der aber durch Einschränkung bereits bestehender Asyle. Eın Beıispiel dafür

die Auseinandersetzungen zwischen der Deutschordenskommende Heilbronn und dem Rat der
dortigen Stadt 1mM 14. Jahrhundert (Dıieter Weıiß, Dıie Geschichte der Deutschordens-Balle: Franken im
Mittelalter. Neustadt Aisch 1991, 5. 242

Nıcht erwähnt wurde auch die Apostolische Konstitution Papst Gregor XIV. »Cum alıas« VO' Maı
1591 Hıer umschrie der Papst nıcht NUur erneut den Kreıs der asylfähigen Verbrechen; bel Streitigkeiten
zwıischen Kırche und Staat in Asylfragen sprach zudem die Kompetenz ausschließlich den geistlichen
Gerichten Anstelle VO:  ; Verhandlungen zwischen den beiden Gewalten mıiıt dem Zıel einer vertragliıchen
Regelung fixierte der Papst einselt1g das Asylrecht; oriff damit iın die Sachkompetenz der Regierungen eın,
beschnitt deren Jurisdiktion und schuf eınen Staat im Staate. Während sıch das Königreich Frankreich Z.U)

Beispiel von vorneherein jede derartige Einmischung in die eıgene Rechtspflege verbeten hatte, wurde dıe
Konstitution in anderen Ländern, VOT em iın der Schweiz und iın Deutschland, Laufte der nächsten
Jahrzehnte weniı1gstens ın geistlichen reisen reziplert. Die Folge viele Zusammenstöße, beı denen
die kırchliche Parteı konsequent die letzte Entscheidung beanspruchte. Sıe zogerte nıcht, kanonische
Strafprozesse eröffnen und geistliche Strafen ber dıe iınvolvierten Beamten verhängen. Dıies konnten
sıch dıe Regierungen nıcht gefallen lassen.

Erneut erscheıint Jer die Behauptung, in Württemberg se1l das Asylrecht erst 1804 endgültig abgeschafft
worden. Dıes stimmt 1Ur teilweise. 28 Maı 1804 erklärte Kurtürst Friedrich »alle und jede Asyle der
Kırchen, Klöster, Kırchhöte, der geistlichen und anderen relıg1ösen Gebäude tür aufgehoben und
unwırksam270  BUCHBESPRECHUNGEN  zur Sprache kommt. Hier kann die Verfasserin aus teilweise bisher unveröffentlichtem Material, vor allem  aus Protokollen über die Eidesleistungen der einzelnen Bischöfe, interessante und spannende Einzelheiten  beibringen. Sie schließt ihr Buch mit einem Kapitel über die Bedeutung des Treueids der Bischöfe gegenüber  dem Staat in der Gegenwart ab. Die umfassende und solide Behandlung des Themas verdient alle  Anerkennung.  Lowuis Carlen  Asyl am Heiligen Ort. Sanctuary und Kirchenasyl. Vom Rechtsanspruch zur ethischen Verpflichtung, hg.  v. KıLAus BArwıc und DieTEr R. BAUuer. Ostfildern: Schwabenverlag 1994. 155 S. Kart. DM 28,-.  Fast gleichzeitig mit dem Aufflammen einer erregten Diskussion in der Öffentlichkeit über die Berechti-  gung des Kirchenasyls in unserer Zeit (Bischof Dr. Karl Lehmann, Innenminister Manfred Kanther u. a.)  erschien das hier anzuzeigende Taschenbuch. Es bietet die Referate einer Tagung der Diözesanakademie  Rottenburg-Stuttgart. Zu Wort kommen Männer und Frauen der Praxis, ein Moraltheologe (Volker Eid),  ein Rechtshistoriker (Peter Landau) und zwei Juristen (Bertold Huber, Gerhard Robbers).  Um es gleich vorweg zu sagen: Die Referate der beiden Juristen (Bertold Huber, »Kirchenasyl im  Spannungsverhältnis von strafrechtlicher Verfolgung und verfassungsrechtlicher Legitimation«; Gerhard  Robbers, »Strafrecht und Verfassung beim Kirchenasyl«) sind von gewohnter Differenzierung, Präzision  und Zurückhaltung. Ihre Lektüre versöhnt mit manchem, was sonst in dem Bändchen zu lesen ist. Auf die  Berichte der Praktiker (Hildegund Niebch, »Sanctuary in Deutschland 1993, Annäherungen«, und  Hermann Uihlein, »Der Umgang mit »Illegalen« und von der Abschiebung bedrohten Personen. Überle-  gungen aus der Sicht der Caritas«) ist hier nicht einzugehen.  Den historischen Part hatte Peter Landau (»Traditionen des Kirchenasyls«, S.47-61) übernommen.  Dieser Teil enttäuscht, vor allem bei einem Vergleich mit dem Artikel, den derselbe Autor für die  Theologische Realenzyklopädie (Band 4, 1979, 319-327) geschrieben hatte. Der Schwerpunkt liegt jetzt auf  dem römischen Kaiserrecht und dem mittelalterlichen Kirchenrecht. Dabei kam manches zu kurz, z. B. der  Hinweis auf den magischen Ursprung vieler Asylvorstellungen. So gab es im Mittelalter neben kirchlichen  Häusern auch andere Asylstätten, z. B. Bäume oder Gasthöfe. Zu beachten ist zudem, daß die kanonistische  Regulierung des Asyls durch neues Kaiserrecht ergänzt, teilweise auch überlagert wurde, und zwar in Form  von bestätigenden Privilegien oder aber durch Einschränkung bereits bestehender Asyle. Ein Beispiel dafür  waren die Auseinandersetzungen zwischen der Deutschordenskommende Heilbronn und dem Rat der  dortigen Stadt im 14. Jahrhundert (Dieter J. Weiß, Die Geschichte der Deutschordens-Ballei Franken im  Mittelalter. Neustadt a. d. Aisch 1991, S. 242).  Nicht erwähnt wurde auch die Apostolische Konstitution Papst Gregor XIV. »Cum alias« vom 24. Mai  1591. Hier umschrieb der Papst nicht nur erneut den Kreis der asylfähigen Verbrechen; bei Streitigkeiten  zwischen Kirche und Staat in Asylfragen sprach er zudem die Kompetenz ausschließlich den geistlichen  Gerichten zu. Anstelle von Verhandlungen zwischen den beiden Gewalten mit dem Ziel einer vertraglichen  Regelung fixierte der Papst einseitig das Asylrecht; er griff damit in die Sachkompetenz der Regierungen ein,  beschnitt deren Jurisdiktion und schuf einen Staat im Staate. Während sich das Königreich Frankreich zum  Beispiel von vorneherein jede derartige Einmischung in die eigene Rechtspflege verbeten hatte, wurde die  Konstitution in anderen Ländern, vor allem in der Schweiz und in Deutschland, im Laufe der nächsten  Jahrzehnte — wenigstens in geistlichen Kreisen — rezipiert. Die Folge waren viele Zusammenstöße, bei denen  die kirchliche Partei konsequent die letzte Entscheidung beanspruchte. Sie zögerte nicht, kanonische  Strafprozesse zu eröffnen und geistliche Strafen über die involvierten Beamten zu verhängen. Dies konnten  sich die Regierungen nicht gefallen lassen.  Erneut erscheint hier die Behauptung, in Württemberg sei das Asylrecht erst 1804 endgültig abgeschafft  worden. Dies stimmt nur teilweise. Am 28. Mai 1804 erklärte Kurfürst Friedrich »alle und jede Asyle der  Kirchen, Klöster, Kirchhöfe, der geistlichen und anderen religiösen Gebäude ... für aufgehoben und  unwirksam ... jeder dahinfliehende Verbrecher soll daselbst ergriffen und von dem ordentlichen Richter  nach den Gesetzen untersucht und bestraft werden« (Band X der Reyscherschen Gesetzsammlung.  Tübingen 1836, S. 76). Diese Verordnung galt aber nur für jene Territorien und Reichsstädte, die in den  vorausgegangenen beiden Jahren an Württemberg gefallen waren (»Neuwürttemberg«). Kurfürst Friedrich  wollte damit seinen neuen Landen eine moderne Ordnung geben, d. h. die Relikte der alten Praxis beseitigen  und die Verfassung der beiden Landesteile vereinheitlichen.  Wiederholt wird darauf verwiesen, daß der CIC 1917 noch das Asylrecht kirchlicher Gebäude gekannt,jeder dahıintliehende Verbrecher oll daselbst ergriffen und Von dem ordentlichen Rıchter
ach den Gesetzen untersucht und bestraft werden« (Band der Reyscherschen Gesetzsammlung.
Tübingen 1836, 76) Dıiese Verordnung galt aber 1U!T für jene Territorien und Reichsstädte, die in den
OFrausscgHangchCcHh beiden Jahren Württemberg gefallen (>»Neuwürttemberg«). Kurfürst Friedrich
wollte damit seinen Landen eıne moderne Ordnung geben, die Relikte der alten Praxıs beseitigen
und die Verfassung der beiden Landesteile vereinheıtlichen.

Wiıederholt wırd darauf verwiesen, dafß der CIC 1917 och das Asylrecht kirchlicher Gebäude gekannt,
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während der CC 1983 darauf verzichtet habe Obwohl diese Selbstbescheidung des kırchlichen Gesetzge-
ers längst überfällig WAar, wırd sıe in dem Taschenbuch doch verschiedentlich bedauert. Überdies: Warum
regt S1C| nıemand arüber auf, der Cu«C Codex uch auf das erıkale Privilegiıum torı und das
Privilegıum immunıtatıs der Geistlichkeit verzichtet hat( 1917, Can 120 und

Am Ende bleiben wel Fragen: Gehört die Kirchenasyl-Bewegung nıcht jenem Klerikalis-
INUS, der ımmer wıeder beobachtet werden ann. Er wird 1m Wesentlichen nıcht mehr VO Klerus elbst,
sondern Von kırchlichen der kırchlich gestimmten Gremien, Kreıisen, Zırkeln, Gruppen und dergleichen

Wıe beı allen Klerikalısmen wırd auch 1er eine Kompetenz in jenen Fragen beansprucht, die
primär Sachfragen der » Welt« und des Staates sınd. Gehört die Kırchenasyl-Bewegung nıcht jener
Protestbewegung, die seılit Jahrzehnten und für alles und jedes protestieren gewohnt Ist:
Bıldungsnotstand, Notstandsgesetze, Nachrüstung, Frauenordination USW. Gelegentlich hat INan den
Eindruck, daß manche Leute nıcht zutrieden sınd, wenn 1M Lande eLWAS uhe herrscht. Gespannt dart INnan

se1n, welcher » Protest« als nächster auf dem Programm eteht. Rudolf Reinhardt

HANS HEIMERL/HELMUTH PREE: Handbuch des Vermögensrechts der katholischen Kirche esonde-
rer Berücksichtigung der Rechtsverhältnisse in Bayern und Österreich (unter Mitwirkung VO  _ BRUNO
PRIMETSHOFER). Regensburg: Verlag Friedrich Pustet 1993 944 Geb

Dıieses Handbuch erläutert ın übersichtlicher Weıse in Hauptteilen die Grundlinien des kırchlichen
Vermögensrechts. Es beschreibt damıt eın geschlossenes Teilgebiet des neuen CI Buch V, Kırchenvermö-
SCHh Can 1254 bıs 1298 Es g1ibt einen außerordentlic wertvollen Überblick des Vermögensrechts der
katholischen Kırche, da der »Umgang MIt zeitliıchen Gütern einer verbindlichen Ordnung« bedartf ® 47)
Posıtıv tällt bei diesem Handbuch auf, daß 1mM Anschlufß eın behandeltes Thema neben der Darstellungder Sıtuatıon ın Österreich uch ıne aktuelle Rechtsprechungsübersicht angeschlossen 1St. Konkretisiert
werden dıe Themen Bezug auf die kirchlichen Bestimmungen iın den Dıiözesen Bayerns ne das Zur

Kirchenprovinz Bamberg gehörende Bıstum Speyer) und auf das bayerische Landesrecht, W as beı der
Vieltalt der Gesetzgeber ım iırchlichen und staatliıchen Bereich eine sinnvolle Einschränkung darstellt.

Im Hauptteil des Werkes werden die allgemeinen Grundlagen lllld Grundfragen des kırchlichen
Vermögens erläutert (S 33—128). Bereıts 1er wırd eınes der Anliegen des Handbuchs deutlich: Es erschliefßt
die Sachverhalte gründlıc. historischen, kırchenrechtlichen und staatskirchenrechtlichen Zusammen-
hängen und Ist damıiıt dem Praktiker eıne wertvolle Hılte Als Beispiel se1 angeführt, da{fß der Vertasser 1m
1. Hauptteıl nıcht DUr die » Vermögensfähigkeit der Kırche« 5 53), sondern auch die grundlegende
Frage ach dem »Kirchenvermögen und Armut« (D 60) untersucht. Dıie auf Seıite 73 entwickelten Prinzıpiendes Kırche-Staat-Verhältnisses, die 4uUuS dem Grundgesetz ableitbar sınd, bılden den Schlüssel ZU
Verständnis tür dıe vermögensrechtlichen Regelungsinhalte.

Im Hauptteıl werden dıe verschiedenen Möglıchkeiten des Vermögenserwerbs (> 131—252) darge-stellt. Folgerichtig beginnt dieser Hauptteıl mıiıt eınen Überblick ber die verschiedenen Systeme der
Kırchenfinanzierung S 133), wıe s1€e sıch in Miıttel— und Südeuropa herausgebildet haben Ausführlich
werden die vielfältigen Fragestellungen untersucht, die be1 der Einziehung der Kırchensteuer entstehen (Z

Steuersatz, Stundung, kontessionsverschiedene Ehepaare, Eıngegangen wiırd uch auf die
Besonderheiten des bayerischen Kırchensteuereinzugs. Dıie Einziehung WIr: d 1ler durch die kath Kirchen-
steueramter VOrglNOMMEN ( 161). Sehr ılfreich 1st der angeschlossene Exkurs steuerrechtlichen
Fragen WI1e Abgabenordnung und Gemeinnützigkeıit (5. 209), Eiınkommenssteuer (5. 216), Umsatzsteuer
(S 221) und Erbschafts— und Schenkungssteuer (S 223) Ebenso werden die Grunderwerbsteuer, rund-
steuer und Vermögenssteuer S 223—229). uch eiıne gründliche Erarbeitung des Kapitels »Fiınnahmen 4us
öffentlichen Kassen, ınsbesondere Staatsleistungen« (S 199) tehlt nıcht. In verständlicher Form werden die
Wurzeln der SOgeNaNNTLEN »historisc begründeten Staatsleistungen« nachgezeichnet, eın VO: Grundge-
SELUZ, Art. 140 ın Verbindung mit Art. 138 Abs Weıimarer Reichsverfassung bzw. der LandesverfassungBaden-Württemberg (Art. bestätigte Verpflichtung. Z7war wırd 1Im Handbuch auf Art. 145 der
bayerischen Verfassung verwıesen, 1es beeinträchtigt allerdings die Ausführungen ın keiner Weiıse.

Im Hauptteıil wird dıe kırchliche Vermögensverwaltung behandeltfDieser Abschnitt
dürfte insbesondere für den Praktiker Von besonderer Bedeutung se1n, umal Themen Wwıe unmıiıttelbare
mittelbare (hoheitliche) Vermögensverwaltung (S 253), Laıen als Vermögensverwalter (5. 255), Proze(ßtüh-
Iung und die Rechtsstellung des unmıittelbaren Vermögensverwalters besprochen werden. Im


